
Warsower Str.    L 17

Stall
Stall

Stall

Stall

Stall

Grube

Gemarkung Vietznitz
Flur 2

Gemarkung Vietznitz
Flur 1

101 102 104/2 105

91/1 92/1

93/1

96

98

96

9789

5/2

7/1

1

5/1

2

7/3

120119
A

C

D
B

SO EBS

7/3

10
5.

55

15.00

99
.2

0 10.003.50
5.

00

20
.0

0

3.50

3.
50

B

29

29.5

29.5

29.5

30
30

30

30.5

30.5

30.5

31

31

31

31.5

32

31.5

32

32 32

32.5

32

33

29.25

29.2

31.25

31.75

PLANZEICHNUNG TEIL A

Maßstab: 1 : 1.000

SATZUNG DER GEMEINDE WIESENAUE ÜBER DEN VORHABENBEZOGENEN
B E B A U U N G S P L A N  " P V  -  A N L A G E  V I E T Z N I T Z  -  F R I E S A C K "

vorhabenbezogener Bebauungsplan
"PV - Anlage Vietznitz - Friesack"  der Gemeinde Wiesenaue

Gerstenstraße 9
17034 Neubrandenburg

NEUBRANDENBURG GmbH

Fon (0395) 42 55 910     Fax (0395) 42 55 920      info@baukonzept-nb.de      www.baukonzept-nb.de

BAUKONZEPT

2. Entwurf
Oktober 2025

Vorhabennummer: 30642

Plangrundlage
Amtlicher Lageplan des Vermessungsbüro Stefan Kegler, Dipl. - Ing. (FH) Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur,
Gaußstraße 1, 14712 Rathenow vom April 2020 (Lagebezug: ETRS89; Höhenbezug: DHHN 2016)

Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist im Maßstab 1 : 1.000 dargestellt und
beläuft sich auf eine Fläche von etwa 3,2 ha. Er erstreckt sich auf das Flurstück 5/1 sowie auf Teilflächen der
Flurstücke 2 und 96, der Gemarkung Vietnitz, Flur 2.

Geltungsbereich

Vietznitz

Hinweise
Bodendenkmale
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Planungsraum keine Bodendenkmale oder Verdachtsflächen bekannt.
Sollten bei den Erdarbeiten Bodendenkmale, z.B. Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder
-bohlen, Scherben, Stein- oder Metallgegenstände, Knochen o.ä., entdeckt werden, sind diese unverzüglich der
Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen
Landesmuseum anzuzeigen (§11 Abs. 1 u. 2 BbgDSchG).
Die aufgefundenen Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach
der Anzeige, auf Verlangen der Denkmalschutzbehörde ggf. auch darüber hinaus, in unverändertem Zustand zu
erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 Abs.3 BbgDSchG).
Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum zu
übergeben (§11 Abs. 4 und §12 BbgDSchG). Die Bauausführenden sind über diese gesetzlichen Auflagen zu
belehren.

Verfahrensvermerke

1. Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom ....................... und weist die
planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der
planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die
Örtlichkeit ist eindeutig möglich .

                     Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

........................., den ................... Siegel          .....................................................................

2. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ....................... . Die ortsübliche
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte am ....................... im Amtsblatt für das Amt Friesack Nr. ... .

Mit Schreiben vom ....................... wurde die zuständige Raumordnungsbehörde zur Anpassung an die Ziele der
Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB beteiligt.

Der Beschluss über die Billigung des Vorentwurfes erfolgte in der Gemeindevertretersitzung vom ........................ Die
frühzeitige Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB ist durch öffentliche Auslegung des Vorentwurfes  in der Zeit vom
....................... bis ....................... erfolgt. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am ....................... im Amtsblatt für das
Amt Friesack Nr. ... .

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind
nach § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom ....................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Die Gemeindevertretung hat am ....................... den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen und
zur öffentlichen Auslegung bestimmt. Der Entwurf der Begründung und des Umweltberichtes wurde gebilligt und ebenfalls
zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

Mit Beschluss vom ....................... beschließt die Gemeindevertretung in Ergänzung des Beschlusses vom .......................
die Billigung des Durchführungsvertrages in der Fassung vom ....................... und die Offenlage mit den Unterlagen zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan "PV-Anlage Vietnitz-Friesack".

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) sowie
dem Vorhaben- und Erschließungsplan, der Begründung und des Umweltberichts mit Anhängen, die gem. § 4 Abs. 1
BauGB und § 3 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen sowie der Entwurf des Durchführungsvertrags, haben in
der Zeit vom ....................... bis ....................... während der Dienststunden in den Amtsräumen des Amtes Friesack sowie
auf der Homepage des Amtes Friesack (http://www.amt-friesack.de/) unter dem Pfad: Bauleitplanung\\Gemeinde Pessin
sowie unter https://www.uvp-verbund.de/bb, nach  § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist
mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur
Niederschrift vorgebracht werden können, am ....................... im Amtsblatt für das Amt Friesack Nr. ... ortsüblich bekannt
gemacht worden.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind
nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ....................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

                          Der Amtsdirektor

Friesack, den ............... Siegel                                                   ..............................

3. Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen der
Träger öffentlicher Belange am ....................... geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

                          Der Amtsdirektor

Friesack, den ............... Siegel                                                         ..............................

4. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) sowie dem
Vorhaben- und Erschließungsplan wurde am ....................... von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. Die
Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom .......................
gebilligt.

                                    Der Amtsdirektor

Friesack, den ............... Siegel                                                         ..............................

5. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) dem Text (Teil B) sowie dem
Vorhaben- und Erschließungsplan, wird hiermit ausgefertigt.

                          Der Amtsdirektor

Friesack, den ............... Siegel                                                         ..............................

6. Die Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, sowie die Stelle bei der der Plan auf Dauer während der
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am
............................. ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung und
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen    (§ 215
Abs. 2 BauGB) und weiter Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.
Die Satzung ist am .............................. in Kraft getreten.

                          Der Amtsdirektor

Friesack, den ............... Siegel                                                         ..............................

Aufgrund des §§ 10 und 12 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257) wird
nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom ..................... folgende Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "PV - Anlage Vietznitz - Friesack" der Gemeinde Wiesenaue, bestehend aus der Planzeichnung
(TEIL A), und dem Text (TEIL B) sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan erlassen:

Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB
1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung                                                                                         § 9 Abs. 1 BauGB
1.1.1 Das sonstige Sondergebiet „Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ (SO EBS) dient gemäß § 11 Absatz

2 BauNVO der Errichtung und dem Betrieb von großflächigen Photovoltaikanlagen. Zulässig sind insbesondere Modultische
mit Solarmodulen sowie die für den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen, Trafostationen, Batteriespeicheranlagen,
Wechselrichterstationen, Verkabelungen, Wartungsflächen, Fahrwege und Zäune.

1.1.2 Die festgesetzten Nutzungen sind nur insoweit zulässig, soweit sie durch den Durchführungsvertrag gedeckt sind (§ 9 Abs. 2
und § 12 Abs. 3 a BauGB).

1.1.3 Die maximale Grundflächenzahl ist für das sonstige Sondergebiet „Energiegewinnung auf der Basis solarer
Strahlungsenergie“ (SO EBS) gemäß § 17 Absatz 1 BauNVO auf 0,60 begrenzt. Abweichend von § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO
darf die zulässige Grundflächenzahl nicht überschritten werden.

1.1.4 Die maximale Höhe der Solarmodule wird auf 2,20 m begrenzt. Die maximale Höhe von Nebenanlagen wird auf 4,20 m
begrenzt. Punktuell und vertikal zu errichtende Nebenanlagen wie z.B. Kameramasten und Blitzschutzeinrichtungen dürfen
die festgesetzte Höhe baulicher Anlagen bis auf maximal 5,00 m überschreiten. Als unterer Bezugspunkt gilt das anstehende
Gelände in Metern über NHN im amtlichen Höhenbezugssystem DHHN2016.

1.1.5 Einfriedungen der Anlage sind bis zu einer Höhe von 2,50 m innerhalb des Geltungsbereiches zulässig. Eine Einfriedung der
Anlage ist so zu gestalten, dass keine Barrierewirkung für kleinere Wildtiere entsteht. Dies ist durch das Anlegen von
bodennahen Öffnungen von mindestens 10,00 x 20,00 cm Größe in einem Höchstabstand von 20,00 m zu gewährleisten.

1.2 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
                     § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

1.2.1 Innerhalb des sonstigen Sondergebietes „Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ sind nicht versiegelte
Flächen als naturnahe Wiese zu entwickeln.

1.2.2 Die mit A gekennzeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist als
Feldgehölz zu erhalten.

1.2.3 Die mit B gekennzeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist als
naturnahe Feldhecke zu entwickeln. Je 100 m² Pflanzfläche sind jeweils 10 Sträucher der Arten Rosa rubiginosa, Rosa
tomentosa, Rosa canina, Cornus sanguinea, Rhamnus catharticus, Corylus avellana in der Qualität 60/100, jeweils 5
Sträucher der Art Prunus spinosa in der Qualität 60/100 und 10 Sträucher der Art Crataegus monogyna in der Qualität
60/100 anzupflanzen.

1.2.4 Die mit C gekennzeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist als
naturnahe Feldhecke zu erhalten. Gemäß § 3 Abs. 1 der Baumschutzsatzung der Gemeinde Wiesenaue (hier: Ausnahme
vom Anwendungsbereich) sind Pappeln innerhalb der Fläche nicht geschützt und können entfernt werden. Zur
landschaftlichen Aufwertung und langfristigen ökologischen Stabilisierung des Standortes ist die Neupflanzung von 18
Hochstämmen der Art Quercus robur in der Qualität 12-14 als Ersatzpflanzung umzusetzen.

1.2.5 Pflege-, Rückschnitt- und Entnahmemaßnahmen an Gehölzen sind außerhalb der allgemeinen Vogelbrutzeit vom 01. März
bis zum 30. September durchzuführen.

1.2.6 Innerhalb der mit D gekennzeichneten Fläche zum Schutz und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind
Maßnahmen zur Entwicklung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Zauneidechse umzusetzen. Dazu ist in
der gekennzeichneten Fläche ein locker geschichtete Strukturhaufen anzuordnen. Der Strukturhaufen und angrenzenden
Flächen werden so hergerichtet, dass sie sich auch als Überwinterungsquartier und Eiablage eignen.
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Planzeichenerklärung
I. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV vom 18.12.1990, zuletzt geändert durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 | Nr. 189)
1. Art der baulichen Nutzung                                   § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
 Sonstiges Sondergebiet                             § 11 Abs. 2 BauNVO

Zweckbestimmung: Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie
2. Maß der baulichen Nutzung                                       § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
  vorh. Höhe in Meter über NHN im amtlichen 

Höhenbezugssystem DHHN2016 als unteren Höhenbezugspunkt
3. Baugrenzen                                    § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
 Baugrenze
4. Verkehrsflächen                               § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
 öffentliche Straßenverkehrsfläche
 Ein- und Ausfahrt
5. Grünflächen                    § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB
 Grünflächen
6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
        § 9 Abs. 1 Nr. 20/25 BauGB

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft    § 9 Abs. 20 BauGB

 A/B/C/D Bezug zur textlichen Festsetzung 1.2
Erhaltung Bäume

7. Sonstige Planzeichen
Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionschutzgesetz § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB
Zweckbestimmung: Sichtschutzhecke
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs                   § 9 Abs. 7 BauGB

II. Darstellung ohne Normcharakter
Abbruch vorh. baulicher Anlagen Bemaßung in Meter
Kataster

III. Nachrichtliche Übernahme
Landschaftsschutzgebiet (3340 - 602 Westhavelland)

SO EBS

5/1

3.00

Rechtsgrundlagen
· Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I. S. 3634), zuletzt

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257)  
· Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S.3786),

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 
· Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),

zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 | Nr. 189)
· Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBl. I/18,

Nr. 39), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28. September 2023 (GVBl. I/23, [Nr. 18])
· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i. d. F. der

Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23.
Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

· Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches
Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. Januar 2013
(GVBl.I/13, [Nr. 3], S., ber. GVBI.I/13 [Nr. 21], zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2025
(GVBl.I/25, [Nr. 17])

· Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 05. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 10], S., ber.
[Nr. 38]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. April 2025 (GVBl.I/25, [Nr. 8])

· Waldgesetz des Landes Brandenburg (Landeswaldgesetz - LWaldG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 20.
April 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 06], S.137), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juni 2024
(GVBl.I/24, [Nr. 24]), S. 16, ber. [Nr. 40])

· Hauptsatzung der Gemeinde Wiesenaue in der aktuellen Fassung
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Übersichtskarte                                                                                            Maßstab: ohne
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